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Beschlussempfehlung 
 
 
des Hauptausschusses  
 
zu dem Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 
Drucksache 16/13947 
 
Zwanzigster Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zwanzigs-
ter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)  
 
 
Berichterstatter  Abgeordneter Prof. Dr. Rainer Bovermann 
 
Bericht  
 
Der Zwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag nimmt im Wesentlichen Anpassungen am 
Rundfunkstaatsvertrag, am Deutschlandradio-Staatsvertrag und am Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag vor. So wird im Rundfunkstaatsvertrag – entsprechend der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aus 2014 – die Staatsferne in den Aufsichtsgremien, die mit dem 
17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag im ZDF-Staatsvertrag umgesetzt wurde, nun auch für 
das Deutschlandradio fortgesetzt. Im Rundfunkstaatsvertrag konzentrieren sich die Änderun-
gen auf terminologische Umbenennungen. Im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag wird der 
Anteil des in NRW beheimateten Deutschlandradios am Rundfunkbeitrag erhöht, wobei die 
Höhe des Rundfunkbeitrags nicht verändert wird. 
 
Der Antrag der Landesregierung auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag gemäß Artikel 66 
Satz 2 der Landesverfassung, Drucksache 16/13947, wurde vom Plenum am 25. Januar 2017 
an den Hauptausschuss - federführend - sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien zur 
Mitberatung überwiesen. Der Antrag der Landesregierung auf Zustimmung zum Staatsvertrag 
wurde jeweils im Ausschuss für Kultur und Medien sowie im Hauptausschuss am 9. Februar 
2017 zur Beratung aufgerufen. Auf eine ausführliche inhaltliche Debatte wurde in den Aus-
schüssen verzichtet. Der Ausschuss für Kultur und Medien empfahl den Antrag anzunehmen. 
Im Hauptausschuss wurde dem Antrag der Landesregierung auf Zustimmung mit den Stimmen 
der Fraktionen der SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der FDP bei 
Enthaltung der Fraktion der PIRATEN entsprochen. 
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Beschlussempfehlung 
 
Dem Zwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zwanzigs-
ter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) wird zugestimmt, dem Antrag der Landesregierung auf 
Zustimmung zu diesem Staatsvertrag gemäß Art. 66 Satz 2 der Landesverfassung, Drucksa-
che 16/13947, entsprochen. 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 


